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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Schaffung einer guten allgemeinen Lüftung, einschließlich notwendiger Zuluft. Dabei kann es sich um eine 
natürliche Lüftung durch Türen, Fenster oder um eine technische Lüftung handeln, bei der Luft durch einen 
elektrischen Ventilator zu- oder abgeführt wird.  

� Bei Arbeitsbereichen in einem Geschäft oder Büro ist normalerweise die natürliche Belüftung ausreichend, 
um die Gefährdung durch Staubpartikel und Dämpfe von Reinigungsmitteln zu vermeiden oder auf ein ver-
tretbares Maß zu reduzieren. 

� Bei Arbeitsbereichen in einer Werkhalle ist i. d. R. eine technische Lüftung erforderlich, um verunreinigte 
Luft abzusaugen und diese durch Frischluft zu ersetzen. Dies kann durch einen an der Wand befestigten 
Ventilator geschehen, der Luft absaugt oder zuführt. Die Lüftung kann durch Lüftungsziegel, Gitter, Lamel-
len oder durch ein aufwendigeres Luftzufuhr- und -ableitsystem erfolgen. 

� Sicherstellen, dass die Frischluft nicht aus einer verunreinigten Quelle stammt. 
� Sicherstellen, dass ausreichend Frischluft zugeführt wird, damit der Gehalt an Staubpartikeln oder Dämpfe 

erniedrigt und diese abgeführt werden. Es werden zwischen 2 und 5 Luftwechsel pro Stunde empfohlen. Bei 
flächigem Auftrag von Lösemitteln (z. B. Verstreichen von Lacken, Klebstoffen etc.) sollte ein mindestens 5-
facher Luftwechsel (geöffnete Fenster/Türen) erreicht werden. 

� Die Abluft weg von Türen, Fenstern und anderen Einlässen leiten. 
� Bei Staub kann saubere gefilterte Luft wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. 
� Bei Dämpfen ist eine Rückzirkulation der Luft in der Regel nicht zu empfehlen. 
� Sicherstellen, dass es sich bei zugeführter Luft um Frischluft handelt und dass sie zuerst zu dem Mitarbeiter, 

danach entlang des Arbeitsprozesses zum Absaugpunkt strömt. 
� Sicherstellen, dass Beschäftigte keinem störenden Luftzug durch Klimaanlagen oder mechanische Belüf-

tungsanlagen ausgesetzt sind. 

 
Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

 

� Durchführung einer Sichtkontrolle der Lüftungsanlage auf 
Anzeichen von Beschädigungen einmal im Monat. 

� Überprüfung der Lüftungsanlage und Vergleich mit ihren 
Leistungsstandards alle 2 Jahre. 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten.  

� Ablagerungen und Verunreinigungen in raumlufttechnischen Anlagen, die zu ei-
ner unmittelbaren Gesundheitsgefährdung durch die Raumluft führen können, 
sofort beseitigen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfaden 101 (allgemeine Lagerung) 

- Checkliste zur Technischen Regel für Gefahrstoffe 500 (TRGS 500), Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 10/2003, als pdf-Datei 

verfügbar unter http://www.baua.de, Praxis/Gefahrstoffe/ Informationen ü-

ber Gefahrstoffe/Publikationen der BAuA/ Broschüren und Flyer/Faltblätter/ 

Checkliste zur TRGS 500 

- Broschüre „Schütze Deine Haut, vermeide Staub“, Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BauA), http://www.baua.de, Praxis/Gefahrstoffe/ 

Informationen über Gefahrstoffe/Publikationen der BAuA/ Broschüren und 

Flyer/Faltblätter/ Schütze Deine Haut 

- Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen, BGR 121 (bisher ZH 1/140), 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 01/2004, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 

gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-

bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 

http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-

verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 

downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Sicherstellen, dass der 
Raum gut belüftet ist und, 
dass Ent- und Belüftungssys-
teme eingeschaltet sind und 
funktionieren. 

� Alle verwendeten Geräte 
auf Anzeichen von Undichtig-
keiten, Abnutzung oder Funk-
tionsmängel kontrollieren. 
Mängel sofort dem Vorgesetz-
ten mitteilen. Im Zweifelsfall 
nicht weiterarbeiten! 

� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 

� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 

� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen: Flüssigkei-
ten aufnehmen oder aufsau-
gen/ absorbieren (mit Granu-
lat, Matten oder Chemikalien-
binder); bei Staub keinen Be-
sen oder Pressluft verwenden, 
sondern einen den Anforde-
rungen entsprechenden In-
dustriestaubsauger, oder 
feucht aufwischen. Zusätzlich 
muss angegeben werden, wie 
die verschütteten Stoffe zu 
entsorgen sind (siehe Sicher-
heitsdatenblätter). 

� Anweisungen, wie die zur 
Verfügung gestellte persönli-
che Schutzausrüstung be-
nutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird, 
einhalten. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=121&img.x=29&img.y=6
http://www.baua.de/prax/index.htm
http://www.baua.de/prax/index.htm

